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Entwässerungssatzung der Stadt Warstein (EWS) vom 18.12.2001  
 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung und 
 
der §§ 51ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung  vom 25. Juni 1995 (GV.NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09. Mai 2000 (GV.NRW. S. 439), 
 
hat der Rat der Stadt Warstein am 17. Dezember 2001 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Stadt Warstein betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers als öffentliche Einrichtung. 
 
(2) Die öffentlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. Zu dieser Anlage 
gehören alle von der Stadt selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortlei-
ten, Behandeln und Einleiten von Abwasser dienen. Nicht hierzu zählt die Entsorgung von Kleinkläranla-
gen und abflusslosen Gruben, die in der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsan-
lagen vom 30.10.1990 geregelt ist. Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören weder die Anschlussstutzen 
noch die Anschlussleitungen. 
 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweite-
rung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt die Stadt im Rahmen der ihr oblie-
genden Abwasserbeseitigungspflicht. 
 
 
§ 2 Anschlussrecht 
 
Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich der Einschränkungen 
in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den Anschluss seines Grundstücks an die bestehende öffentli-
che Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
 
 
§ 3 Begrenzung des Anschlussrechts 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige und auf-
nahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können. Dazu muss die öffentliche Ab-
wasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. Die Stadt kann 
den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt 
wird. 
 
(2) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage aus technischen, betriebli-
chen, topographischen oder ähnlichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet, besondere Maßnah-
men erfordert oder besondere Aufwendungen oder Kosten verursacht, kann die Stadt den Anschluss ver-
sagen. Dies gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit dem Anschluss ver-
bundenen Mehraufwendungen zu tragen. 
 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
 
§ 4 Anschlussrecht für Niederschlagswasser 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dies gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, bei denen die Pflicht zur Beseitigung 
des Niederschlagswassers gem. § 51 a Absatz 2 Satz 1 LWG dem Eigentümer des Grundstücks obliegt. 
 
 
§ 5 Benutzungsrecht 
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Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussnehmer vorbehaltlich der 
Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Bestimmungen für den Bau und 
den Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlagen das Recht, das auf seinem Grundstück anfallende 
Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungsrecht). 
 
 
§ 6 Begrenzung des Benutzungsrechts 
 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage darf solches Abwasser nicht eingeleitet werden, das aufgrund seiner 
Inhaltsstoffe 
 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet oder 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährdet oder gesundheitlich beein-

trächtigt oder 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung ge-

fährdet, erschwert oder behindert oder 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschwert oder verteuert oder 
5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt oder 
6. die Funktion der Abwasseranlage so erheblich stört, dass dadurch die Anforderungen der wasser-

rechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 
 

(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
 
1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in der Kanalisa-

tion führen können; 
2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen;  
3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere aus Klein-

kläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen und gewerblichen Sammelbe-
hältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vorgesehene gemeindliche Einleitungsstelle einge-
leitet werden; 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach Übersättigung im Abwasser 
in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu Abflussbehinderungen führen können; 

5. Abwässer, die wärmer als 35 Grad Celsius; 
6. Abwässer, die pH-Werte kleiner als 6,5 oder größer als 10 aufweisen; 
7. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen mit einer 

Nennwärmebelastung von mehr als 20 KW sowie nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen 
Brennwertanlagen: 

8. radioaktives Abwasser; 
9. Inhalte von Chemietoiletten; 
10. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizinischen Insti-

tuten; 
11. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche; 
12. Silagewasser; 
13. Grund, Drain- und Kühlwasser; 
14. Blut aus Schlachtungen; 
15. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freisetzen kann; 
16. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige Gas-Luft-

Gemisch entstehen können; 
17. Emulsionen von Mineralölprodukten; 
18. Medikamente und pharmazeutische Produkte. 
 
(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn die als Anlage zu dieser Satzung aufgeführten Grenzwer-
te nicht überschritten sind. Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese 
Grenzwerte einzuhalten , darf nicht erfolgen. 
 
(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten (Volumenstrom und/oder Konzentration) festlegen. Sie 
kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder 
eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. 
 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen als über die An-
schlussleitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der Stadt erfolgen. 
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(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwas-
serbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den Anforderungen der 
Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigt Härte für den Verpflichteten ergäbe 
und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Der Indirekteinleiter hat seinem 
Antrag die von der Stadt verlangten Nachweise beizufügen. 
 
(8) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
 
1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter Verletzung der Ab-

sätze 1 und 2 erfolgt; 
2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht einhält.  
 
 
§ 7 Abscheideanlagen 
 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel- Heiz- oder Schmieröl sowie fetthaltiges 
Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in entsprechende Abscheider einzulei-
ten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dies jedoch nur, wenn die Stadt im 
Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu be-
handeln ist. 
 
(2) Die Abscheider und deren Betrieb müssen den einschlägigen technischen und rechtlichen Anforde-
rungen entsprechen. Die Stadt kann darüber hinausgehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und 
die Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasser-
anlage erforderlich ist. 
 
(3) Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und darf 
der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 
 
 
§ 8 Abwasseruntersuchungen 
 
(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. 
Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus der Probenahmen. 
 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein Ver-
stoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vorliegt, anderenfalls die Stadt. 
 
 
§ 9 Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, sein 
Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem Grundstück 
anfällt (Anschlusszwang). 
 
(2) Jeder Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, das ge-
samte auf dem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benut-
zungszwang). 
 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 51 Absatz 2 Satz 1 LWG genann-
ten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser oder für zur Wärmege-
winnung benutztes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Stadt nachzuwei-
sen. 
 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusliche Abwasser 
aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen und dieser zuzufüh-
ren. 
 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für das Niederschlagswasser. Dies gilt nicht in 
den Fällen des § 4 Absatz 2. Darüber hinaus kann die Stadt auch unter Beibehaltung des Anschluss- und 
Benutzungsrechts eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang aussprechen, wenn das Nieder-



II-6-7 4 

schlagswasser auf überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebieten anfällt und in vollem Umfang so-
wie auf Dauer ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit versickert, verregnet, verrieselt oder in 
ein Gewässer eingeleitet werden kann. 
 
(6) In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind das Schmutz- und das Niederschlagswasser den 
jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage an die öffentli-
che Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Anzeige- und Abnahmeverfahren nach § 12 Absatz 1 ist 
durchzuführen. 
 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das Grundstück 
innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche Bekanntmachung oder Mitteilung 
an den Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass das Grundstück angeschlossen werden kann. 
 
(9) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussnehmer eine Woche 
vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Stadt mitzuteilen. Diese verschließt die Anschlussleitung 
auf Kosten des Anschlussnehmers. 
 
 
§ 10 Nutzung des Niederschlagswassers 
 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallenden Nieder-
schlagswassers als Brauchwasser, um es anschließend ganz oder teilweise als Schmutzwasser in die 
Abwasseranlage einzuleiten, so hat er dies der Stadt anzuzeigen. 
 
 
§ 11 Ausführung von Anschlussleitungen 
 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschlussleitung, einschließlich 
eines Kontrollschachtes auf dem Grundstück, und ohne technischen Zusammenhang mit den Nachbar-
grundstücken an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes 
Grundstück eine Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem je eine Anschlussleitung für Schmutz- 
und für Niederschlagswasser herzustellen.  
Auf Antrag können mehrere Anschlussleitungen verlegt werden. 
Notwendige Rückstausicherungen sind vom Anschlussnehmer einzubauen und zu betreiben. 
 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so gilt Ab-
satz 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Kontrollschächte müssen jederzeit frei zugänglich sein. 
 
(4) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen bis zu den Kon-
trollschächten sowie die Lage und Ausführung der Kontrollschächte bestimmt die Stadt. 
 
(5) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung, die laufende Unterhaltung (Reinigung, Ausbesserung) 
sowie die Beseitigung von Hausanschlussleitungen von der Straßenleitung bis zum Kontrollschacht ein-
schließlich führt die Stadt selbst oder ein von ihr beauftragter Unternehmer aus. Die Herstellung, Erneue-
rung und Veränderung sowie die laufende Unterhaltung (Reinigung, Ausbesserung) der Abwasseranlage 
im Gebäude sowie auf dem anzuschließenden Grundstück obliegen dem Anschlussnehmer. 
 
(6) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwasseranlage, so 
kann die Stadt von dem Grundstückseigentümer zur ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks 
den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. 
 
(7) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame Anschlussleitung entwäs-
sert werden. Die Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind im Grundbuch oder durch Baulast abzusi-
chern. 
 
 



 5 II-6-7 

§ 12 Anzeigeverfahren, Abnahmeverfahren 
 
(1) Die beabsichtigte Herstellung oder Änderung des Anschlusses ist, außer im Fall des § 9 Abs. 7, der 
Stadt anzuzeigen.  
 
(2) Die Anzeige muss eine zeichnerische Darstellung enthalten, aus der Anzahl, Führung, lichte Weite und 
technische Ausführung der Anschlussleitung sowie die Lage der Kontrollschächte hervorgehen. Sie ist zu 
unterschreiben und in zweifacher Ausfertigung bei der Stadt einzureichen.  
 
(3) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage darf erst erfolgen, nachdem die Stadt die Anschluss-
leitung und den Kontrollschacht abgenommen hat. Bei der Abnahme müssen die Anlagen sichtbar und 
gut zugänglich sein. Durch die Abnahme übernimmt die Stadt keine zivilrechtliche Haftung für die fehler-
freie und vorschriftsmäßige Ausführung der Anlage.  
 
 
§ 13 Indirekteinleiterkataster 
 
(1) Die Stadt führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit erheblich vom häuslichen 
Abwasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Stadt mit der Anzeige nach § 12 Absatz 1 die 
abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden Anschlüssen hat dies innerhalb 
von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung zu geschehen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter 
der Stadt Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehand-
lung des Abwassers zu erteilen. Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen mit ge-
fährlichen Stoffen im Sinne des § 59 LWG handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Genehmigungs-
bescheides der zuständigen Wasserbehörde. 
 
 
§ 14 Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Stadt auf Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung 
erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der haustechnischen Abwasseranlagen zu erteilen. 
 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
 
1. der Betrieb ihrer Grundstücksentwässerungseinrichtungen durch Umstände beeinträchtigt wird, die auf 
Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z.B. Verstopfungen von Abwasser-
leitungen), 
 
2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die den Anforderungen 
nach § 6 nicht entsprechen, 
 
3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
 
4. sich die der Mitteilung nach § 7 Absatz 2 zugrunde liegenden Daten erheblich ändern, 
 
5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes entfallen. 
 
(3) Die Bediensteten und die mit Berechtigungsausweis versehenen Beauftragten der Stadt sind berech-
tigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dies zum Zweck der Erfüllung der gemeindli-
chen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten haben das Betreten von Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert 
Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken zu gewähren. Die Grundrechte der 
Verpflichteten zu sind beachten. 
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§ 15 Haftung 
 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine ordnungsgemäße Benutzung der 
Grundstücksentwässerungseinrichtungen nach den Vorschriften dieser Satzung zu sorgen. Sie haften für 
alle Schäden und Nachteile, die der Stadt infolge eines mangelhaften Zustandes oder einer satzungswid-
rigen Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung 
der öffentlichen Abwasseranlage entstehen. 
 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen. 
 
(3) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. Sie haftet auch 
nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass Rückstausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht 
ordnungsgemäß funktionieren. 
 
 
§ 16 Berechtigte und Verpflichtete 
 
(1) Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstücks, das an die öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen ist. 
 
(2) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstückseigentümer ergeben, gelten ent-
sprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte sowie 
für die Träger der Baulast von Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile. 
 
(3) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der öffentlichen 
Abwasseranlage ergeben, für jeden, der  
1. berechtigt oder verpflichtet ist. das auf den angeschlossenen Grundstücken anfallende Abwasser ab-

zuleiten (also insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) oder  
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt.  
 
(4) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 
§ 17 Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der 
eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche 
Anlagen, so kann die Stadt für jede dieser Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen 
Vorschriften dieser Satzung verlangen. 
 
 
§ 18 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
1.   § 6 Absatz 1 und 2  

Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder einbringt, deren Einleitung oder 
Einbringung ausgeschlossen ist. 
 

2.   § 6 Absatz 3 und 4 
Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet oder hinsichtlich der Beschaffenheit 
und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte nicht einhält oder das Abwasser zur Einhaltung 
der Grenzwerte verdünnt oder vermischt. 
 

3.   § 6 Absatz 5 
Abwasser ohne Einwilligung der Stadt auf anderen Wegen als über die Anschlussleitung eines 
Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet. 
 

4.   § 7 
Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl sowie fetthaltiges 
Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage nicht in entsprechende Abscheider 
einleitet oder Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder betreibt oder Abscheidegut 
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nicht in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt oder Abscheidegut der öf-
fentlichen Abwasseranlage zuführt. 

 
5.   § 9 Absatz 2 

das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet. 
 
6.   § 9 Absatz 6 

in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das Niederschlagswasser nicht 
den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt. 
 

7   § 9 Absatz 9 
den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder nicht rechtzeitig der Stadt 
mitteilt. 

 
8.   § 10 

auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser nutzt, ohne dies der 
Stadt angezeigt zu haben.  

 
9.    § 11 Abs. 3 
       die genannten Einrichtungen nicht zugänglich hält. 
 
10.  § 12 Absatz 1 

den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Anzeigenbestätigung der Stadt 
herstellt oder ändert. 

 
11.  § 13 Absatz 2 

der Stadt die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig benennt oder ein 
entsprechendes Verlangen der Stadt hin keine oder nur eine unzureichende Auskunft über die Zu-
sammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt. 
 

12.  § 14 Absatz 1 
       Auskünfte nicht oder nicht fristgerecht erteilt 
 
13.  § 14 Absatz 2 
       die Stadt nicht benachrichtigt 

 
14.  § 14 Absatz 3 

die Bediensteten oder die mit Berechtigungsausweis versehenen Beauftragten der Stadt daran hin-
dert, zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug die-
ser Satzung die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, oder diesem Personenkreis nicht unge-
hinderten Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken gewährt. 
 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen Abwasseranlage vornimmt, 
Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in einen Bestandteil der öffentlichen 
Abwasseranlage, etwa einen Abwasserkanal, einsteigt. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach dem Ansatz 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € ge-
ahndet werden. 

 
 
 

§ 19 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung der Stadt 
Warstein vom 20. Dezember 1990 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Warstein vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Warstein, den 18. Dezember 2001  
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
( Juraschka ) 
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Anlage 1 
 
zur Entwässerungssatzung - EWS - der Stadt Warstein vom 18.12.2001  
 
 
 
Übersicht über die Grenzwerte nach § 4 Abs. 2 EWS für die Einleitung von Abwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage der Stadt Warstein 
 
 
Neben den Beschränkungen aus § 4 Abs. 1 EWS dürfen Abwässer insbesondere nicht eingeleitet werden, 
deren Beschaffenheit, Zusammensetzung oder Temperatur nicht den nach folgenden Grundlagen zuge-
lassenen Grenzwerten entspricht. 
 
 
1) Ordnungsbehördliche Verordnung über die Genehmigungspflicht für die Einleitung von Abwasser mit 
gefährlichen Stoffen in öffentliche Abwasseranlagen (VGS) in der jeweils gültigen Fassung.  
 
 
2) Allgemeine Rahmen-Verwaltungsvorschriften über Mindestanforderungen an das Einleiten von Abwas-
ser in Gewässer - Rahmen-Abwasser VwV - in der jeweils gültigen Fassung.  
 
 
3) Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Allgemeine Rahmenverwaltungsvorschriften 
über Mindestanforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer vom 19. Dezember 1989.  
 
 
Soweit die unter 1) bis 3) genannten Vorschriften keine Grenzwerte festlegen, gilt das Arbeitsblatt der 
Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) A 115 in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
Werden durch wasserrechtliche Erlaubnisse oder Genehmigungen Anforderungen gestellt, haben diese 
Vorrang. 
 
 
 


